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Ist das Thema Gewalt und Machtmissbrauch ge-

genüber Kindern und Jugendlichen im Sinne ei-

nes Risikos ein Strukturmerkmal öffentlicher Er-

ziehung und Betreuung? 

 

Der Exkurs beschreibt Bedingungen von Gewalt 

und Machtmissbrauch durch pädagogische 

Fachkräfte gegen Kinder und Jugendliche im 

Rahmen öffentlicher Erziehung und Betreuung 

ausgehend von einer klaren Positionierung der 

Ablehnung jeder Form von Gewalt gegen Min-

derjährige.  

 

Immer wieder geraten aber Fachkräfte im päda-

gogischen Alltag in Konflikte mit Kindern und Ju-

gendlichen. Ihnen auszuweichen ist (sozial)pä-

dagogisch häufig wenig gewinnbringend, kann 

in der Folge Eigen- oder Fremdgefährdung für 

die Beteiligten bedeuten und erhöht zudem 

Angst- und Ohnmachtsgefühle bei den Fachkräf-

ten. In die (sozial)pädagogisch motivierte Ausei-

nandersetzung zu gehen hat andererseits die 

Gefahr von Eskalation und berufsethisch  

 

 

 

 

 

 
intendierter sowie strafrechtlich normierter 

Grenzüberschreitung zur Folge.  

 

Diese Ambivalenz beschreibt als Bedingung eine 

in für die Erziehung und Betreuung uner-

wünschte „Nebenwirkung“: Handlungsunsicher-

heit der Fachkräfte. 

 

1. Handlungssicherheiten bei öffentlichen und 

freien Trägern der Jugendhilfe  

 

Jede Form von „Gewalt“ gegen Kinder und Ju-

gendliche, sowohl im familiären als auch im 

Rahmen öffentlicher Erziehung und Betreuung 

steht seit 2000 unter Strafe. Das uneinge-

schränkte Gewaltverbot, gesetzlich normiert in § 

1631 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), be-

inhaltet: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie 

Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 

Verletzungen und andere entwürdigende Maß-

nahmen sind unzulässig.“  

Im Rahmen der institutionellen Erziehung und 

Betreuung außerhalb der Familie u. a. in der 

Kindertagesbetreuung, in Schulen, in Kinder- 

und Jugendfreizeiteinrichtungen und in Einrich-

tungen der Hilfen zur Erziehung oder 

Exkurs und Positionieren 

Gewalt in der Erziehung und Betreuung 
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Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugend-

psychiatrie besteht ein absolutes Gewaltverbot. 

Dies wird im Rahmen der Kinder- und Jugend-

hilfe dahingehend rechtlich begleitet, dass ge-

mäß § 72a SGB VIII einschlägig vorbestrafte Per-

sonen von einer Tätigkeit im Bereich der Kinder- 

und Jugendhilfe seit 2012 ausgeschlossen sind 

bzw. werden. 

 

Aber statt zu einer Stärkung des Kindesschutzes 

und zur Verbesserung der Handlungssicherheit 

der Fachkräfte hat diese Regelung eher zu Ver-

unsicherungen geführt, weil der unbestimmte 

Rechtbegriff der „Gewalt“, abgesehen von ein-

deutigen Formen der körperlichen und sexuellen 

Gewalt, insbesondere in Bezug auf s. g. heraus-

fordernde Erziehungssituationen einer spezifi-

schen Auslegung bedarf. Dies wird besonders 

dann deutlich, wenn diese Situationen geprägt 

sind durch Aspekte der Eigen- und Fremdgefähr-

dung.  

 

In diesem Zusammenhang sind folgende, den 

unmittelbaren Erziehungs- und Betreuungsall-

tag betreffende Fragestellungen nachvollzieh-

bar: 

• Was ist „Gewalt“ im Sinne des § 1631 Abs. 

2 BGB?  

• Welche Handlungsoptionen sind im Rah-

men „grenzsetzender“ bzw. damit auch kin-

deswohlsichernder Erziehung (z. B. Regeln 

und Verbote, Konsequenzen und Schutz-

maßnahmen) nicht nur pädagogisch, 

sondern auch rechtlich „legitim“ und im 

Sinne einer Verhältnismäßigkeit verant-

wortbar?  

• Wie soll etwa eine Fachkraft reagieren, 

wenn rauchen, Alkohol trinken, gekifft und 

sich körperlich attackieren wird? 

• Soll aus Unsicherheit oder Angst, gegen das 

Gewaltverbot zu verstoßen, wegsehen und 

so ggf. Fürsorge- und Aufsichtspflicht bzw. 

Erziehungsverantwortung vernachlässigt o-

der sich der Situation gestellt werden?  

• Welche pädagogisch begründeten Hand-

lungsoptionen hat die Fachkraft erziehe-

risch und ggf. Eigen- und Fremdgefährdung 

vermeidend einzuwirken? 

 

Grundsätzlich bleit zunächst festzuhalten: Be-

sonders große Unsicherheiten bestehen vor al-

lem bei Grenzverletzungen durch Kinder und Ju-

gendliche selbst, die ggf. einen körperlichen Ein-

satz erfordern, das heißt im Falle einer unmittel-

baren oder sicher voraussehbaren Eigen- und 

Fremdgefährdung.  

 

In Abgrenzung dazu stellt sich ein grundsätzlich 

straf- und arbeitsrechtlich sowie berufsethisch 

relevanter Machtmissbrauch von Erwachsenen 

(Fachkräften) dar, also die Anwendung von Ge-

walt gegen Kinder und Jugendliche grundsätz-

lich bis hin zur unverhältnismäßigen Anwen-

dung von Gewalt als strukturelles Problem in der 

Erziehung und Betreuung und dies in Bezug auf:  

• jede Form von Gewaltanwendung zur 

Durchsetzung bestehender Regeln 
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(Hausordnung) oder erzieherischer Ziele 

(Hilfeplan) 

• ausnahmslos jede Form der Misshandlung 

von Schutzbefohlenen 

• Folgen von Handlungsunsicherheit von 

Fachkräften mangels eigener Fachlichkeit 

(Kompetenz) oder persönlicher Nichteig-

nung  

• mangelnde Unterstützung durch Träger, 

Beratungs- und Aufsichtsbehörden (u. a. 

Fachberatung, Supervision, Fortbildung, 

Dienst- und Fachaufsicht) sowie mangels 

verbindlicher Orientierungshilfen (Verfah-

rensabläufe, Leitlinien, Verhaltenskodex).  

 

In diesem Sinne fällt es Fachkräften nicht selten 

schwer, sich und anderen in fachlichen und 

rechtlichen „Grauzonen“ Handlungsunsicher-

heiten einzugestehen, was nicht selten wesent-

lich zur Tabuisierung der Gesamtthematik bei-

trägt.  

 

Dem grundsätzlich gesetzlich bestimmten Ge-

waltverbot (§ 1631 Abs. 2 BGB) muss für die öf-

fentliche Erziehung und Betreuung eine klare 

fachliche Positionierung zur Seite gestellt wer-

den und dies vorrangig mit dem Ziel, die Hand-

lungssicherheit der Fachkräfte und der beraten-

den sowie beaufsichtigenden Behörden zu stär-

ken.  

 

In diesem Sinne braucht der wirkungsvolle 

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt 

neben einer entsprechenden im Diskurs 

erarbeiteten Grundhaltung eine fachlich begrün-

dete Handlungssicherheit der Fachkräfte. 

 

2. Rechtssicherheit vs. Handlungssicherheit 

 

Das spezifische Ziel insbesondere der Kinder- 

und Jugendhilfe gestärkte Handlungssicherheit 

der Fachkräfte und damit einen verbesserten 

Kindesschutzes zu gewährleisten setzt voraus: 

• einen weitgefassten, mit Machtmissbrauch 

gleichzusetzendem Gewaltbegriff, der fach-

liche Illegitimität in Bezug auf die Anwen-

dung jeglicher Form von Gewalt grundsätz-

lich einschließt, 

• Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

grundsätzlich als rechtswidriges Handeln 

zu bewerten, zu verfolgen und zu ahnden, 

also rechtlich als Straftat und fachlich als 

Kindeswohlgefährdung zu verstehen, 

• generelle fachliche und rechtliche Leitli-

nien, die Fachkräften und Behörden als ver-

bindliche Handlungsorientierung dienen 

und die für die öffentliche Erziehung und 

Betreuung die unbestimmten Rechtsbe-

griffe „Gewalt“ und „Kindeswohl(gefähr-

dung)“ fachlich begründet konkretisieren, 

• dass bei „fachlich legitimer“ Entscheidung, 

sowohl durch die Behörde als auch durch 

die Fachkräfte der Träger der Sicherung des 

Kindeswohls oberste Priorität einzuräumen 

ist (im Zweifelsfall z. B. nach den Grundsät-

zen: Kindeswohl vor Elternrecht und Siche-

rung des Kindeswohls ohne Gewaltanwen-

dung), 
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• dass sich die „Legitimität“ des Handelns im 

Einzelfall immer als nachvollziehbare, fach-

lich begründete, verhältnismäßige und im-

mer als pädagogisch zielführende Entschei-

dung im Einzelfall darstellen lassen muss 

(Dokumentation). 

 

3. Handlungssicherheit braucht Orientierung  

 

Im Sinne der Umsetzung des s. g. staatlichen 

Wächteramtes (Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 Grundge-

setz) durch die Aufsichtsbehörde (Einrichtungs-

aufsicht) gegenüber Einrichtungen z. B. der Kin-

der- und Jugendhilfe (§§ 45 und 47 SGB VIII) wer-

den Fragestellungen der Träger von Einrichtun-

gen bezüglich der Abgrenzung „Erziehungsver-

halten und Machtmissbrauch“ derzeit nicht hin-

reichend beantwortet. Dies stellt eine Ursache 

für Handlungsunsicherheiten in der Praxis dar 

und ist zugleich ein gravierender Mangel, weil 

diese Behörde gesetzlich gehalten ist, (§ 8b Abs. 

2 SGB VIII) kindeswohlverletzendem Handeln 

insbesondere präventiv durch Beratung und 

Fortbildung zu begegnen.  

 

Es ist also derzeit geboten, Fachkräften und zu-

ständigen Behörden gleichermaßen eine Ent-

scheidungshilfe (z. B. in Form einer Leitlinie oder 

eines Fachgremiums oder eines Dialogforums) 

an die Hand zu geben, die ihnen im fachlichen 

und rechtlichen Sinne als „Beurteilungsspiel-

raum“ für die Auslegung des „Kindeswohls“ im 

Kontext institutioneller Gewalt bzw. Machtmiss-

brauch zur Verfügung steht.  

Eine solche „Entscheidungshilfe“ muss geeignet 

sein, einerseits allen Verantwortlichen ein ein-

heitliches Verständnis von Kindeswohl, Gewalt 

bzw. Machtmissbrauch zu ermöglichen, ande-

rerseits als Orientierungs- und ggf. Bewertungs-

maßstab für die Abgrenzung „Erziehungsverhal-

ten vs. Machtmissbrauch“ in Bezug sowohl auf 

den konzeptionellen Rahmen der Arbeit also 

auch auf den Einzelfall zu dienen.  

 

So wären im Sinne der Sicherung des Kindes-

wohls Entscheidungen nachvollziehbarer zu do-

kumentieren sowie die Gefahr der Beliebigkeit 

bei deren Bewertung geringer. Letzteres „Ri-

siko“ besteht insbesondere darin, dass ohne 

„objektivierbaren Maßstab“ über die Abgren-

zung zwischen „Erziehungsverhalten und Macht-

missbrauch“ ausschließlich subjektiv, entspre-

chend der individuellen im besten Fall pädago-

gisch begründeten Haltung einzelner Fachkräfte 

oder Behördenmitarbeiter*innen geurteilt wer-

den würde.  

 

4. Fazit 

 

• Zur angemessenen Bewältigung „grenz-

wertiger“ Erziehung- und Betreuungssitua-

tionen fehlen Fachkräften und Behörden 

derzeit verbindliche Orientierung im Sinne 

von angebots- und einrichtungsübergrei-

fenden bzw. situationsunabhängigen Stan-

dards. 

• Damit besteht aktuell eine erhöhte Gefahr, 

dass Machtmissbrauchs in der Erziehungs- 
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und Betreuungspraxis und in bzw. durch 

zuständige Behörden als solcher gar nicht 

erkannt wird.  

• Während nicht nur in der öffentlichen Erzie-

hung und Betreuung die Strafbarkeitsebene 

formell gesetzlich geregelt ist, fehlt auf der 

Fachebene ein Diskurs im Sinne einer Ent-

scheidungshilfe zur Frage, was im Einzelfall 

„fachlich legitim“ ist und wie diese Legiti-

mität „herzustellen“ ist.  

• Die Thematik „Handlungsunsicherheiten in 

öffentlicher Erziehung und Betreuung im 

Kontext von Gewalt und Machtmissbrauch“ 

wird in Bezug auf die Vermeidung eines un-

ter allen Beteiligten zu führenden Fachdis-

kurses tabuisiert.  

• Eine unabhängige fachliche und rechtliche 

Beurteilung der Umstände des Einzelfalls ist 

ggf. trotz vorhandener Orientierung grund-

sätzlich geboten. 

• Angebote bzw. Träger der Kinder- und Ju-

gendhilfe stehen vor der Herausforderung 

im Dialog mit den die Leistung beauftragen-

den Jugendämtern und über die Betätigung 

wachenden Aufsichtsbehörde, direkte fach-

liche und ggf. auch rechtliche Antworten in 

Bezug auf den Umgang mit der Thematik 

„Gewalt“ geben zu müssen. 
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